
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/3/22 87/18/0145
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1991

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §5 Abs1;

Rechtssatz

Eine ausgeprägt träge Pupillenreaktion allein bildet schon ein eindeutiges Alkoholisierungsmerkmal. Sie ist idR erst bei

mindestens 1 %o Blutalkoholgehalt gegeben (Hinweis E 29.10.1964, 1272/64).

Schlagworte

Alkoholbeeinträchtigung von 0,8 %o und darüberFeststellung der Alkoholbeeinträchtigung

AlkoholisierungssymptomeFeststellung der Alkoholbeeinträchtigung Pupillenreaktion
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